
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 844/2011 DER KOMMISSION 

vom 23. August 2011 

zur Genehmigung der Prüfungen hinsichtlich Ochratoxin A, die Kanada vor der Ausfuhr von 
Weizen und Weizenmehl durchführt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Le
bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 23, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission 
vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchst
gehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmit
teln ( 2 ) sieht Höchstgehalte für Ochratoxin A in Lebens
mitteln vor. Nur Lebensmittel, bei denen diese Höchst
gehalte nicht überschritten werden, dürfen in der Union 
in Verkehr gebracht werden. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 ist die Verpflich
tung der Mitgliedstaaten festgelegt, sicherzustellen, dass 
regelmäßig, auf Risikobasis und mit angemessener Häu
figkeit amtliche Kontrollen durchgeführt werden, damit 
die Ziele der Verordnung erreicht werden; eines dieser 
Ziele besteht darin, Risiken für Mensch und Tier zu ver
meiden, zu beseitigen oder auf ein annehmbares Maß zu 
senken. 

(3) Gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 
können spezifische Prüfungen von Futtermitteln und Le
bensmitteln genehmigt werden, mit denen ein Drittland 
unmittelbar vor der Ausfuhr in die Europäische Union 
verifiziert, dass die ausgeführten Erzeugnisse den Anfor
derungen der Union genügen. 

(4) Eine solche Genehmigung kann einem Drittland nur 
dann erteilt werden, wenn im Rahmen einer Überprüfung 
durch die Europäischen Union nachgewiesen wurde, dass 
die in die Europäische Union ausgeführten Futtermittel 
oder Lebensmittel den Unionsvorschriften oder gleich
wertigen Vorschriften genügen und dass die in dem Dritt
land vor der Versendung durchgeführten Kontrollen als 
ausreichend wirksam und effizient erachtet werden, um 
die in den Unionsvorschriften vorgesehenen Dokumen
tenprüfungen, Nämlichkeitskontrollen und Warenunter
suchungen ganz oder teilweise zu ersetzen. 

(5) Kanada hat der Kommission am 8. Oktober 2007 einen 
Antrag auf Genehmigung der Prüfungen vorgelegt, die 
die zuständigen kanadischen Behörden vornehmen, um 
eine etwaige Ochratoxin-A-Kontamination bei Weizen 

(Weich- und Hartweizen) und Weizenmehl festzustellen, 
der bzw. das zur Ausfuhr in die Europäische Union be
stimmt ist. 

(6) Die Kommission hat die Informationen der „Canadian 
Grain Commission“ — dies ist die zuständige kanadische 
Behörde, unter deren Verantwortung die Prüfungen vor 
der Ausfuhr erfolgen werden — eingehend geprüft und 
ist der Auffassung, dass die geleisteten Garantien ausrei
chen und die Genehmigung der Prüfungen von Weizen 
und Weizenmehl vor der Ausfuhr im Hinblick auf den 
Ochratoxin-A-Gehalt rechtfertigen. 

(7) Deshalb ist es angezeigt, die von Kanada vor der Ausfuhr 
von Weizen und Weizenmehl durchgeführten Prüfungen 
zu genehmigen, da diese sicherstellen, dass die in den 
Unionsvorschriften festgelegten Höchstgehalte an Ochra
toxin A nicht überschritten werden. 

(8) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 passen die Mitgliedstaaten die Häufigkeit der 
Warenuntersuchungen bei Einfuhren an das Risiko im 
Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Lebensmit
teln an; dabei berücksichtigen sie unter anderem die Ga
rantien, die die zuständigen Behörden des Ursprungsdritt
landes des betreffenden Lebensmittels gegeben haben. Die 
systematischen Prüfungen vor der Ausfuhr, die unter der 
Aufsicht der „Canadian Grain Commission“ im Einklang 
mit der von der Union erteilten Genehmigung und ge
mäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 
durchgeführt werden, geben zufriedenstellende Garantien 
im Hinblick auf eine etwaige Ochratoxin-A-Kontamina
tion bei Weizen und Weizenmehl und ermöglichen es 
daher den Mitgliedstaaten, bei den betreffenden Waren 
die Häufigkeit der Untersuchungen zu verringern. 

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung der Prüfungen vor der Ausfuhr 

Die Prüfungen hinsichtlich Ochratoxin A, die die „Canadian 
Grain Commission“ unmittelbar vor der Ausfuhr in die Euro
päische Union durchführt, werden für die folgenden Lebensmit
tel genehmigt: 

a) Weizen, der unter den HS/KN-Code 1001 fällt und im Ho
heitsgebiet Kanadas erzeugt wurde, und 

b) Weizenmehl, das unter den HS/KN-Code 1101 00 fällt und 
im Hoheitsgebiet Kanadas hergestellt wurde.
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Artikel 2 

Bedingungen für die Genehmigung der Prüfungen vor der 
Ausfuhr 

1. Jeder Sendung mit Erzeugnissen gemäß Artikel 1 muss 
Folgendes beiliegen: 

a) ein Bericht mit den Ergebnissen der Probenahmen und Ana
lysen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 401/2006 der 
Kommission vom 23. Februar 2006 zur Festlegung der Pro
benahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche 
Kontrolle des Mykotoxingehalts von Lebensmitteln ( 1 ), oder 
gemäß gleichwertigen Anforderungen von einem durch die 
„Canadian Grain Commission“ zu diesem Zweck zugelasse
nen Labor durchgeführt wurden; 

b) eine Bescheinigung entsprechend dem Muster im Anhang, 
die von einem Vertreter der „Canadian Grain Commission“ 
ausgefüllt, überprüft und unterzeichnet wurde; die Bescheini
gung gilt vier Monate ab dem Tag ihrer Ausstellung. 

2. Der Bericht und die Bescheinigung gemäß Absatz 1 kön
nen nach der Vereinbarung der praktischen Modalitäten in elek
tronischer Form vorgelegt werden. 

3. Jede Sendung mit Lebensmitteln muss mit einem Identifi
kationscode versehen sein, der in dem Bericht und in der Be
scheinigung gemäß Absatz 1 anzugeben ist. Jeder einzelne Sack 
bzw. jede sonstige Verpackungseinheit der Sendung muss diesen 
Code aufweisen. 

Artikel 3 

Aufteilung einer Sendung 

Wird eine Sendung aufgeteilt, so sind jeder Teilsendung bis zu 
ihrer Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr Kopien 
der nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b vorgeschriebenen 
Bescheinigung beizufügen, die von der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats beglaubigt sein müssen, in dessen Hoheits
gebiet die Aufteilung vorgenommen wurde. 

Artikel 4 

Amtliche Kontrollen 

Gemäß Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 882/2004 wird die Häufigkeit der Waren
untersuchungen durch die Mitgliedstaaten bei Sendungen der 
in Artikel 1 genannten Erzeugnisse auf höchstens 1 % der An
zahl der nach Artikel 2 vorgestellten Sendungen verringert. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Oktober 2011. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. August 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG
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